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1. Vorbemerkungen 

1 Diese IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung ersetzt die IDW Stellungnahme zur Rech-

nungslegung: Abgrenzung von Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten bei Gebäuden in 

der Handelsbilanz (IDW RS IFA 1) i.d.F. vom 25.11.2013. Sie betrifft sowohl Wohn- als auch 

Gewerbeimmobilien. Die Neufassung ist erstmals anzuwenden auf Abschlüsse für Geschäfts-

jahre, die nach dem 31.12.2025 beginnen.2 

2 Für bauliche Maßnahmen an bestehenden Gebäuden werden unterschiedliche Begriffe ver-

wendet (z.B. Instandhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung). Bei der bilanziellen 

Behandlung dieser Maßnahmen ist zwischen aktivierungspflichtigen Herstellungskosten und 

nicht aktivierbarem Erhaltungsaufwand zu differenzieren.  

 
1 Verabschiedet vom Immobilienwirtschaftlichen Fachausschuss (IFA) am 25.11.2013. Billigende Kenntnisnahme 

durch den Hauptfachausschuss (HFA) am 06.12.2013. Fortentwicklung von IDW RS IFA 1 aufgrund von geän-
derten technologischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen (zu Letzterem siehe u.a. Richtlinie (EU) 
2024/1275 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 über die Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden (Neufassung, sog. EPBD) (ABl. EU Reihe L vom 08.05.2024), Bundes-Klimaschutzgesetz 
(KSG), Artikel 1 des Gesetzes vom 12.12.2019, BGBl. I S. 2513 (zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15.07.2024, BGBl. I Nr. 235 vom 16.07.2024). Verabschiedung der Neufassung von IDW RS IFA 1 vom 
IFA am 06.11.2024. Billigende Kenntnisnahme durch den Fachausschuss Unternehmensberichterstattung 
(FAB) am 14.11.2024.  

2 Eine frühere Anwendung dieser IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung ist zulässig, sofern die darin enthal-
tenen Regelungen vollständig beachtet werden; vgl. IDW Prüfungsstandard: Rechnungslegungs- und Prüfungs-
grundsätze für die Abschlussprüfung (IDW PS 201 n.F.) (Stand: 28.09.2022), Tz. 19 Satz 2.  


